Geschäftsordnung
§1 Mitgliedsbeiträge
a) [bookmark: _6hxqv55r1v9v]Jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 60 Euro. Familien, bei denen mehrere Familienmitglieder Teil des Vereins sind, zahlen einen jährlichen Familienbeitrag in Höhe von 80 Euro. Die jährlichen Beiträge werden an den Verein gezahlt und für vereinsinterne Anschaffungen, Versicherung und Gebühren verwendet. Die Zahlung des jährlichen Mitgliedsbeitrags muss bis spätestens Dezember erfolgen.
b) Zusätzlich zum jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlt jedes aktive Mitglied (bei Kindern unter 14 Jahren zahlt ein Erziehungsberechtigter) 15 Euro monatlich. Hier gilt kein Familienbeitrag. Diese monatlichen Beiträge werden für die Bezahlung der Trainer verwendet. 
c) Besucht ein aktives Mitglied mehrere Einheiten pro Woche, erhöht sich der monatliche Mitgliedsbeitrag für das Vereinsmitglied (oder bei Kindern unter 14 Jahren für die erziehungsberechtigte Person). Die genauen Preisstaffelungen werden im Bedarfsfall vorgelegt.
d) Kindern und Jugendlichen mit sozialschwachem Hintergrund soll bei Interesse eine Teilnahme am Verein ermöglicht werden. Möglichkeiten hierfür werden bei Bedarf geklärt.

§2 Bezahlung der Trainer
a) Die Trainer erhalten durch die monatlichen Zahlungen der aktiven Mitglieder eine Aufwandsentschädigung. Die Höhe der Aufwandsentschädigung kann variieren und wird bei Eintritt in den Trainerstab in Hinblick auf Alter, Arbeitszeit und Qualifikation festgelegt.

§3 Aktive Mithilfe bei Projekten
a) Jede Mitgliedschaft ist verpflichtet, innerhalb eines Schuljahres 
(September – August) drei Stunden bei gemeinnützigen Aufgaben innerhalb des Vereins mitzuwirken. Dazu zählen unter anderem Arbeiten wie Kulissenbau, Kostümanfertigungen, technische Unterstützung, Bestuhlung und Anlieferung bzw. Verkauf von Speisen und Getränken.
b) Kann ein Mitglied diese Arbeitsstunden nicht ableisten, wird für jede versäumte Arbeitsstunde ein Ausgleich in Höhe von 10 Euro berechnet.

